
§ 29

(1) Führt die Konfliktkommission ein erzieherisches Verfahren 
wegen Verletzung der Arbeitsdisziplin (§28) durch, kann sie nach 
Durchführung der Beratung von Erziehungsmaßnahmen absehen, wenn 
der erzieherische Zweck erreicht ist. Dies ist im Beschluß festzuhalten.

(2) Sind Erziehungsmaßnahmen erforderlich, können folgende fest
gelegt werden:
— Die Verpflichtung des Werktätigen, sich vor dem Kollektiv zu ent

schuldigen, wird bestätigt, oder ihm wird eine solche Pflicht auf
erlegt.

— Andere Verpflichtungen des Werktätigen, die der Durchsetzung des 
Erziehungszieles dienen, werden bestätigt, oder ihm werden solche 
Pflichten auferlegt.

— Dem Werktätigen wird eine Rüge ausgesprochen.

(3) Die Konfliktkommission kann Verpflichtungen des Arbeits
kollektivs zur Erziehung des Werktätigen bestätigen.
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